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TECHNISCHE MINDESTANFORDERUNGEN 
Umsetzung des Einspeisemanagements 
der Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH nach § 9 EEG & §§ 13, 13a, 14 EnWG 
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1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese technischen Mindestanforderungen gelten ergänzend zu den sonstigen gesetzlichen, be-
hördlichen und technischen Vorschriften für Erzeugungsanlagen (EZA) im Netzparallelbetrieb am 
Netz der Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH (EVC). Gemäß dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) sind EZA mit einer installierten Leistung von >25 kW mit einer technischen Einrichtung zur 
ferngesteuerten, stufenweisen Reduktion der Einspeiseleistung, sowie ab >100 kW zum Abruf der Ist-
Einspeiseleistung auszustatten. 
(2) Die EVC ist berechtigt, diese technischen Mindestanforderungen anzupassen und zu ergänzen, 
soweit dies aus Gründen der ordnungsgemäßen Umsetzung der Vorgaben aus § 9 EEG notwendig 
ist. Die EVC wird den Anlagenbetreiber über diese Anpassung in geeigneter Form informieren.  
 

2 Einspeisemanagement 
 
(1) Zur Wahrung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems ist die EVC 
im erforderlichen Umfang unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 13, 13a, 
14 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) berechtigt, die Einspeisung von EZA zu regeln. 
(2) Zur Übertragung und Bereitstellung der Steuersignale der EVC installiert und betreibt der Anla-
genbetreiber eine technische Einrichtung gemäß den nachfolgend beschriebenen Mindestanforde-
rungen. 
(3) Die Art der technischen Umsetzung des Einspeisemanagements teilt der Anlagenbetreiber der 
EVC spätestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme der technischen Einrichtung über das Informations-
blatt nach Anlage 1 mit. 
(4) Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die durch die EVC vorgegebene Reduktion der Einspeise-
leistung unverzüglich (innerhalb von 60 Sekunden) im vollen Umfang vorzunehmen und so lange zu 
halten, wie das entsprechende Steuersignal anliegt. 
(5) Störungen an der technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduktion der Einspeiseleistung 
sind, sofern nichts anderes vereinbart, durch den Anlagenbetreiber unverzüglich nach deren Auftre-
ten zu beseitigen. Länger andauernde Störungen sind der EVC unverzüglich mitzuteilen.  
(6) Der Anlagenbetreiber als auch die EVC sind berechtigt, in gegenseitiger Abstimmung die Funktion 
des Einspeisemanagements vor und nach der Inbetriebsetzung der EZA zu testen. 
Die im Rahmen einer Abnahme- bzw. Funktionsprüfung entgangene Einspeisevergütung kann nicht 
entschädigt werden. 
(7) Wegen der Möglichkeit einer jederzeitigen Rückkehr der Spannung im Anschluss an eine Versor-
gungsunter-brechung ist das Netz als dauernd unter Spannung stehend zu betrachten.  
Eine Verständigung vor Wiederzuschaltung durch den Netzbetreiber erfolgt üblicherweise nicht. 
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3 Technische Umsetzung 
 
3.1 Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung >100 kW 
 
(1) Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung >100 kW sind so auszustatten, dass die Echt-
zeitdatenübertragung der Ist-Einspeiseleistung eine Übertragungszeit von 60 s nicht überschreitet. 
(2) Für die Umsetzung der von EVC an den Schaltausgängen bereitgestellten Steuersignale an der 
Fernwirkanlage ist der Anlagenbetreiber verantwortlich. 
 
Dazu sind mindestes folgende Ein- und Ausgänge vorzusehen: 

Art Anzahl Verwendungszweck 

digitale  
Ausgänge 4 4 Sollwertvorgabe aus der PRINS-Leittechnik der NLS in den Schritten: 

0%; 30%; 60%; 100% 

digitale  
Eingänge 9 

4 Rückmeldung der Sollwertvorgabe an die NLS 
1 Türkontakt 
1 Spannungsüberwachung - Überspannung 
1 Spannungsüberwachung – Unterspannung 
1 Kommunikationsausfall 
1 Überwachung USV 

analoge  
Eingänge 1 1 Ist-Einspeiseleistung (Übertragungszeit <60s) 

Tabelle 1 – Ein- und Ausgänge der Fernwirkanlage 

 
(3) Die Sollwertvorgabe dient der Regelung der installierten Leistung und ist entsprechend in der 
Anlage umzusetzen.  
Die Kommunikation erfolgt mittels Übertragungsprotokoll IEC 60870-5-104. Die Datenübertragung 
erfolgt auf Basis der technischen Richtlinien des BSI1. 
Die Daten werden über sichere Verbindungen inhaltsverschlüsselt und signiert übertragen. Die tech-
nische Umsetzung ist in der Planungsphase mit der EVC abzustimmen.   
(4) Für die Kommunikation ist ein Modem, welches mittels sabotagesicherer Antenne über M2M mit 
der NLS verbunden ist, nötig. Die Spannungsversorgung für die Fernwirkanlage ist mit USV auszu-
statten, welche diese mindestens bis zur Übertragung des Unterspannungssignals versorgt. 
(5) Einzubauen ist alles, abgesehen von der Antenne, in einem Schaltschrank mit mindestens: 
 

- einem Endschalter für die Türüberwachung 

- erforderlichen Klemmleisten 

(6) Der Schaltschrank ist mittel Profil-Halbzylinder abschließbar und in Metallausführung (z.B. Rittal 
AX Kompakt-Schaltschrank) auszuführen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen.  
(7) Durch den Anlagenbetreiber ist die Wartung in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Ein 
Wechsel der Leittechnik im 15-Jahres-Turnus kann erforderlich sein. Die Wartung und Störungsbe-
seitigung der Anlage kann durch Beauftragung von der EVC durchgeführt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass mit unserer Soft- und Hardware, sowie unserem Datenstand gearbeitet wird. Das ent-
spricht dem Siemens SICAM A8000 mit CP-8000, 12 Digitalen Inputs, 8 Digitalen Ausgängen, sowie 
einer AI-Baugruppe, um die Echtzeitmessung zu ermöglichen. Für die Parametrierung wird die Soft-
ware SICAM Toolbox II genutzt. Außerdem ist dann eine Zuwegung für die EVC 24/7 zu ermöglichen.  
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3.2 Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung >25 kW und ≤100 kW 
 
(1) Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung über 25 kW je Verknüpfungspunkt sind unab-
hängig von der verwendeten technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduktion der Einspeise-
leistung auszurüsten. 
 

Technische Einrichtung Reduktion der Einspeiseleistung 
GSM/GPRS-Modem 4-stufig 

Tabelle 2 Technische Einrichtungen für Erzeugungsanlagen >25 kW und ≤100 kW 

 
Umsetzung mit GSM/GPRS-Modem Skalar mit 4-stufiger Leistungsreduktion 
 
(1) Die Montage des GSM-/GPRS-Modem erfolgt in unmittelbarer Nähe zu der die Einspeisung re-
gistrierenden Messeinrichtung der EZA. Dazu erweitert der Anlagenbetreiber den (bestehenden) Zäh-
lerplatz um einen Netz-Steuerplatz (NeS-Platz) nach Abbildung 1. 
(2) Wird die Messeinrichtung nicht von der EVC betrieben, lässt der Anlagenbetreiber auf seine Kos-
ten, die von der EVC festgelegte Technik zur ferngesteuerten Reduktion der Einspeiseleistung und 
Ist-Einspeisung installieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1 Aufbau des Zählerplatzes 

 
(3) Die Steuersignale zur 4-stufigen Reduktion der Ist-Einspeiseleistung sowie zur Netztrennung wer-
den an den Schaltausgängen gemäß Kontaktbelegung in Tabelle 2 bereitgestellt. 
 

4-stufige Reduktion/Abschaltung Schaltzustand OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 
0 % 01 0 0 1 0 
30% 02 0 1 0 0 
60 % 03 1 0 0 0 
100,0 % (Keine Leistungsreduktion) 04 0 0 0 0 
0…Schalter offen; 1…Schalter geschlossen 
Die per Schaltbefehl geforderte Reduktion ist von der Erzeugungsanlage mindestens zu errei-
chen. Eine Reduktion über den geforderten Wert ist zulässig. 

Tabelle 3 Belegung der Schaltausgänge des GSM/GPRS-Modem 

 
(4) Für die Umsetzung der von EVC an den Schaltausgängen bereitgestellten Steuersignale in der EZA 
ist der Anlagenbetreiber verantwortlich. 
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(5) Die Bereitstellung der erforderlichen Gerätetechnik zur Übertragung der Steuersignale zur Re-
duktion der Einspeiseleistung erfolgt durch die EVC. 
(6) Die Kosten für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen trägt grundsätzlich 
der Anlagenbetreiber der Einspeiseanlagen. Auch die Kosten des Messstellenbetriebes für die vom 
VNB gegebenenfalls beigestellten Steuergeräte, Modems, und Zähler sowie für die anfallenden Mon-
tageleistungen sind vom Anlagenbetreiber zu tragen. 
(7) Die Verrechnung erfolgt gemäß Preisblatt „Preise Fernkommunikation Erzeugungsanlagen“. Die-
ses ist im Internet unter www.energienetze-cottbus.de veröffentlicht. 
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